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Hodens, sondern gar auch das kaiserliche Wahlreich dem Anspruch 
und Zugriff des Papstes hämisch überlassen?) Auf dem Zelde der 
Politik hat die Spannung, die sich um 1300 zwischen Papsttum 
und „Nationalstaat" aufgetan hat, den Gegenreichsbund Zrank- 
reich-Neapel-Avignon keineswegs verhindert.

Dieser Hintergrund, vor dem Lupolds Staatsrechtslehre steht, 
ist nur skizzenhaft angedeutet, um auf die in ihr gebrauchten 
Begriffe vorbereitet zu sein und um die Bedeutung, die in der 
ungewöhnlichen Verwertung dieser Begriffe bei Lupold liegt, in 
etwa abschätzen zu können. Lupold hat als erster die gängigen 
juristischen Zormeln mit den Anschauungen des alten Reichs- 
gedankens verbunden.

Lupolds Traktat) fragt nach den Rechten des Reichs seit der 
„translatio imperii". Die Antwort ist in fünf Leitsätzen zusammen- 
gefatzt: 1. Die einstimmige Wahl der Kurfürsten überträgt dem 
deutschen König die Reichsverwaltung. 2. Die gleiche Rechts­
wirkung hat eine Mehrheitswahl. 3. Der einstimmig oder von 
der Mehrheit d. h. stets einmütig gewählte König hat 
kaiserliche Gewalt im Reich. 4. Zur rechtmäßigen Ausübung 
dieser Gewalt bedarf es nicht der päpstlichen Billigung. 5. Der 
König leistet dem Papst keinen Lehnseid, sondern gibt nur ein 
Schutzversprechen. Diese Leitsätze lassen die päpstlichen An-
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